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► Nr.  VO/2023/12850
öffentlich

Lübeck, 15.12.2023
Bericht
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
2.020 - Fachbereichs-Controlling
1.201 - Haushalt und Steuerung

Bearbeitung: Daniel Blank (E-Mail: daniel.blank@luebeck.de Telefon: 122-1222)

Bekanntgabe einer Eilentscheidung des Bürgermeisters über eine 
überplanmäßige Bewilligung im Produkt 411001 - Krankenhausin-
vestitionsbeitrag in Höhe von 546.700 Euro
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

08.01.2024 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
23.01.2024 Hauptausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme
25.01.2024 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anlass:
Eilentscheidung des Bürgermeisters vom 18.12.2023

Bericht:
Im Rahmen der Förderung der Krankenhäuser nach dem Landeskrankenhausgesetz (LKHG) 
beteiligt sich die Hansestadt Lübeck nach §12 LKHG an der Aufbringung der Fördermittel. 
Der Betrag wird hierbei anhand eines jährlich vom Ministerium für Justiz und Gesundheit des 
Landes SH festzustellenden Betrages (EW-Betrag), multipliziert mit der Einwohnerzahl der 
Hansestadt Lübeck, ermittelt. 

Mit Schreiben vom 06.12.2023 wurde den Kreisen und kreisfreien Städten die Festsetzung 
des Betrages je Einwohner nach §12 Abs. 2 LKHG für das Haushaltsjahr 2023 mitgeteilt. 
Für die Hansestadt Lübeck ergibt sich insgesamt eine Zahlungspflicht i.H.v. 4.546.627,28 €. 
Im Haushalt 2023 wurden 4.000.000 € geplant und die zur Verfügung stehenden Mittel sind 
somit nicht auskömmlich. Zum damaligen Zeitpunkt war eine Entwicklung in dieser Größen-
ordnung, vor allem vor dem Hintergrund der IST-Zahlen aus den Vorjahren, nicht absehbar. 

Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen und /-auszahlungen aus dem Produktsach-
konto 111020 000.5211012 – Grundstücksmanagement – Abriss-/ und Abbruchkosten von 
Gebäuden. Geplante Vorhaben wurden in diesem Produkt nicht in erwarteter Höhe umge-
setzt bzw. die Aufwendungen fielen geringer aus
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Die Dringlichkeit war durch die vom Land vorgegebene Fälligkeit der Zahlung bis zum 
20.12.2023 gegeben. 

Anlagen:
Anlage 1 – Anordnung einer Eilentscheidung
Anlage 2 -  Schreiben vom Land

Senatorin Pia Steinrücke
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   6.12.2023 
 

 
Neufestsetzung des Betrages je Einwohner nach § 12 Abs. 2 LKHG für das  
Haushaltsjahr 2023 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der im Haushaltserlass 2023 (MILI) aufgeführte Betrag nach § 12 Abs. 2 des Landeskran-
kenhausgesetzes (LKHG) vom 10.12.2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 1004) in Höhe von 29,26 € 
wird aufgrund des Landeszuschusses i.H.v. 3 Mio. Euro im Rahmen des Kommunalpa-
ketes III und Minderausgaben im laufenden Haushaltsjahr gesenkt und auf 20,92 € neu 
festgesetzt.  
 
In diesem Betrag sind 6,07 € für die Krankenhausbaumaßnahmen nach § 2 Ziffer 1 d) des 
Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens InfrastrukturModernisierungsPro-
gramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)“ - GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 631-11 
- enthalten. 
 
Allgemeiner Hinweis für die Folgejahre: 
Sollte der definitive Einwohnerbetrag geringer als der voraussichtliche Einwohnerbetrag 
ausfallen, müssen die Kommunen damit rechnen, dass die Belastung in den Folgejahren 
ansteigen wird, da sich das Investitionsvolumen insgesamt nicht verändert, sondern sich 
lediglich zeitlich verschiebt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Bevölkerung am 31. März 2022 nach Gemeinden und Kreisen

Titel 0915 23302

EW-Betrag

20,92
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* Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein

Bevölkerung der Gemeinden in Schleswig-Holstein 31.03.2022

Einwohnerbetrag 2023

Kassenzeichen
Kreisfreie Stadt / 

Kreis
Einwohner*

Statistikamt Nord 1 Statistischer Bericht A I 2 - vj 1/20 SH
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